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Dokumentiert: Gesetzentwurf zu
Wasserbetrieben
§ 1 Offenlegungspflicht

Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden zwischen dem Land Berlin und
privatrechtlichen wie öffentlich-rechtlichen Unternehmen sind gemäß § 2 dieses
Gesetzes vorbehaltlos offenzulegen, soweit die Inhalte den Kernbereich der
Berliner Wasserwirtschaft wie ihre Preis- und Tarifkalkulation zum Gegenstand
haben. 

§ 2 Bekanntmachungen

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt unmittelbar nach Abschluß der
Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden im Amtsblatt für Berlin und im
Bundesanzeiger. Des weiteren sind die Vertragsparteien verpflichtet, den
Wortlaut der Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden auf dem Eingangsportal
ihrer Internetseite der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Bereits abgeschlossene
Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden sind entsprechend zu behandeln und
zu publizieren. 

§ 3 Zustimmungs- und Prüfungspflicht

Alle Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden gemäß § 1 dieses Gesetzes sowie
Änderungen bereits bestehender Verträge, die den Haushalt Berlins auch
hinsichtlich möglicher zukünftiger Folgen im weitestgehenden Sinne berühren
könnten, bedürfen der Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin.
Bestehende Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden bedürfen einer
eingehenden, öffentlichen Prüfung (...) unter Hinzuziehung von unabhängigen
Sachverständigen. (...) 

§ 4 Unwirksamkeit

Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden, die nicht im Sinne dieses Gesetzes
abgeschlossen und offen gelegt werden, sind unwirksam. (...)
https://www.jungewelt.de/artikel/87803.dokumentiert-gesetzentwurf-zu-
wasserbetrieben.html
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